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Nachbesserung
Ein Autofahrer aus München hatte bei einem Hamburger Autohändler ein Fahrzeug gekauft. Dieser Wagen wies jedoch bereits nach kurzer Zeit erhebliche Mängel auf. Der Käufer verlangte daher Nachbesserung vom Verkäufer an seinem Wohnsitz in München. Dies wies der Verkäufer zurück mit dem Hinweis auf seine Werkstatt in Hamburg.
Der Bundesgerichtshof hat diesen Streit in verbraucherfreundlicher Weise entschieden. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass es einen ausschliesslichen Nachbesserungsort der Werkstatt des Verkäufers nicht gebe. Massgebend sei vielmehr, wo sich das Fahrzeug vertragsgemäss befinde. Dies sei der Ort, an dem das Fahrzeug gewöhnlich eingesetzt werde.

Dementsprechend musste der Käufer das defekte Fahrzeug nicht von München nach Hamburg verbringen. Es reichte für die Nachbesserung aus, dass der Verkäufer sein Einstehen für die Nachbesserung in München erklärte.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen X ZR 97/05)
